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AMT PROBSTEI 

für die GEMEINDE SCHÖNBERG 
 
 

Vorlage an  am Sitzungsvorlage  

Sozialausschuss 25.02.2020 öffentlich 

 
 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: 
 

Einsatz KiTa-Lotse*in, hier: Aufhebung Sperrvermerk 
 

 

 
Sachverhalt: 
 
Im Stellenplan 2020 der Gemeinde Schönberg wurde für das Familienzentrum Probstei die 
Stelle einer/s Kita-Lotsin*en mit acht Wochenstunden eingerichtet. Im Haushaltsplan 2020 
wurden die dafür notwendigen finanziellen Mittel im Unterabschnitt 4602. mit einem Sperr-
vermerk versehen bereitgestellt. Die Freigabe soll nach einer Diskussion der Thematik im 
Sozialausschuss durch Ausschussbeschluss erfolgen. Dazu soll der Ausschuss zunächst 
über die Inhalte und die Auslastung der Stelle informiert werden. 
 
Die Kita-Lotsen haben den Auftrag, Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund bei der 
Aufnahme und während der Betreuung der Kinder in einer Kindertageseinrichtung sowie das 
Personal der Einrichtung in diesen Prozessen zu unterstützen. Sie wirken hier als Sprach- 
und Kulturmittler. Die Unterstützung von solchen Familien bei ihrer gesellschaftlichen In-
tegration ist eine der Schwerpunktaufgaben von Familienzentren. 
 
Die Koordinatorin des Familienzentrums, Frau Taubner, wird in der Sitzung anwesend sein, 
entsprechenden Informationen geben und Fragen beantworten. Eine zusammenfassende 
Darstellung und Erläuterung zur Tätigkeit der Kita-Lotsen ist der Vorlage beigefügt. 
 
Da bereits im vergangenen Jahr Kita-Lotsen tätig waren, existieren bereits Kooperations-
partner im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Diese haben Stellungnahmen zum Einsatz 
der KiTa-Lotsen abgegeben, die dieser Anlage beigefügt sind. 
 
Die Kosten für die Stelle einer/s Kita-Lotsin*en, die auf geringfügiger Basis erfolgen soll, be-
tragen jährlich insgesamt 7500 €. Bei einer Eingruppierung in Entgeltgruppe 2 können damit 
acht Wochenstunden geleistet werden. 
 
Gegenüber dem Jahr 2019 verändert sich die Gesamtfinanzierung des Familienzentrums. 
Die Zuwendungen des Landes und des Kreises können nicht in der Höhe des Vorjahres er-
wartet werden. Außerdem werden Personal- (ohne zusätzliche Stelle) und Sachkostenstei-
gerungen bei der Bemessung der Zuwendungen nicht berücksichtigt. Zusätzlich erfolgt je-
doch eine Unterstützung aus Sparkassenmitteln, die diese Mindereinnahme ausgleicht, je-
doch die Kostensteigerungen nicht abdeckt. Der Unterabschnitt 4602 schließt im Haushalts-
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jahr 2020 deshalb mit einem Defizit von 8000 € ab. Nur so lässt sich das umfangreiche und 
sehr gut nachgefragte Programm der Einrichtung quantitativ und qualitativ fortführen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss beschließt, den Sperrvermerk bei der Haushaltsstelle 4602.41400 im 
Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Schönberg zur Finanzierung der Personalkosten eines/r 
Kita-Lotsen*in mit sofortiger Wirkung aufzuheben. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

 Erläuterungen und Stellungnahme der Koordinatorin des Familienzentrums zum/r 
KiTa-Lotsen*in 

 Stellungnahme der Schülerbetreuung an der Grundschule an den Salzwiesen 

 Stellungnahme der Leitung der JUH-Kindertagesstätte „Strandpiraten“ 
 
 
 
  Gesehen: 
Kokocinski   
Bürgermeister  Körber 
  Amtsdirektor 
 
 

Gefertigt: 
 
Dräbing 
Amt III 
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